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Pacht, im griech . Recht unter t Misthosis eingeord
neter Geschäftstyp, nach dem der Verpächter (memis
thök6s) dem Pächter (misthötes) den P.gegenstand, mei
stens ein Grundstück, zur Nutzung auf Zeit überließ. 
Das Entgelt, ebenfalls misthösis genannt, bestand in 
Geld oder Naturalien, nach den Papyri Ägyptens war 
oft ein Teil der Ernte abzuliefern (Teil-P.). In Athen 
verpachtete der Staat auf zehn Jahre. Erbpächter zahl
ten einen geringeren Zins, hatten jedoch die Pflicht, das 
Grundstück zu bebauen. Weitere Gegenstände der P. 
waren Viehherden (von der t Miete schwer zu unter
scheiden) oder das gesamte Vermögen von Waisen, wo
durch sich die Haftung des Vormunds verringerte. Die 
Steuer-Po wurde in die Terminologie des t Kaufs geklei
det. 
Literatur: BEHREND, D. : Atl. P.urkunden. Mehn. 1970. 
Zum röm. Recht t locatio conductio. 
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Pfandrecht. das dingI. Recht eines Gläubigers, ei
nen fremden Gegenstand zur Befriedigung seines An
spruchs (Forderung), zu dessen Sicherung der Gegen
stand dient, unter bestimmten Voraussetzungen zu ver
werten. 
Im griech. Recht konnte dem Gläubiger zur Sicherung 
einer Forderung ähnlich wie aus 1 Eigentum der Zugriff 
auf eine Sache eingeräumt werden. Wenig bedeutsam 
war das Faustpfand (enechyron); beim >Verkauf auf 
Lösung< (griech. Polis) oder >Kauf zur Treuhand< 
(ägypt. Papyri) blieb die verpfändete Sache im Besitz 
des Schuldners. Durch ein besitzloses Pfand (hypo
theke) konnte der Zugriff auf die ebenfalls beim 
Schuldner verbliebene Sache (Schiff oder Ware beim 
Seedarlehen) unmittelbar mit Fälligkeit erfolgen. 
Grundsätzlich haftete die Sache anstatt des Schuldners 
(reine Sachhaftung, Verfallspfand), doch konnten Her
ausgabe des Überschusses bei Pfandverkauf (pleion ; 
hyperoche) und persönl. Haftung für den Ausfall (el
leima) vereinbart werden. 
Literatur 1 griechisches Recht. 
Zur dingI. Sicherung einer Forderung mußte im röm. 
Recht urspr. immer die Pfandsache (1 Pignus) in den 
Besitz des Gläubigers übergeben werden; dadurch ent
stand neben dem dingI. Pf. der Realvertrag Pignus. 
Früh kannte man auch ein besitzloses Pfand (hypo
theca). Wurde die Forderung nicht bezahlt, verfiel die 
Pfandsache urspr. dem Gläubiger; später wurde regel
mäßig Befriedigung aus dem Erlös des Pfandverkaufs 
vereinbart. Ein Überschuß mußte dem Schuldner her
ausgegeben werden. Da es dem Pf. an Publizität man
gelte und einige privilegierte Pf.e früher begründeten 
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Pf.en vorgehen konnten, bevorzugten die Römer die 
1 Bürgschaft. Seit alters diente auch die 1 Fiducia (cum 
creditore contracta) der dingI. Forderungssicherung. 
Literatur 1 römisches Recht. 
Im german. und fränk . Recht war ein Pfand immer ein 
Faustpfand. Es galt der Satz : >Ohne Faust kein Pfand<, 
d. h. ein Pf. konnte nur an solchen Sachen bestehen, die 
in die 1 Gewere des Pfandgläubigers gekommen waren. 
Die Pfandbestellung durch Vertrag begründete die 
Sachhaftung des zum Pfand gesetzten (Wert-)Gegen
standes. Falls der Schuldner seine Schulden nicht er
füllte, durfte und mußte der Gläubiger sich an die ver
pfändete Sache halten. Dem Schuldner blieb jedoch ein 
Lösungsrecht, d. h. das Recht, die versetzte Sache gegen 
Erstattung ihres Wertes wieder einzulösen. - Grund
Pf.e haben sich erst seit dem 8. Jh. entwickelt. 
Literatur 1 Bürgschaft. 



Prodosja [griech.), Gefährdung der äußeren Sicher
heit des Staates (Landesverrat) im Ggs. zum Umsturz 
der demokrat. Verfassung (kahllysis toü demou = 
Hochverrat) in Athen. Verfolgt wurde P. durch Popu
larklage (eisangelia), Sanktion war fTodesstrafe unter 
Verweigerung der Bestattung in heim. Erde mit Wü
stung des Besitzes und atimia (f Rechtlosigkeit) der 
Nachkommen. 
Literatur: RE XXlII, 1. 1957. S.91. 

199 



Prost,gma [griech.], im ptolemäischen Ägypten 
eine spezielle Anordnung des Königs, im Ggs. zum ge
nerell gehaltenen t Diagramma. Der absolute Herrscher 
griff durch P.ta. oft in die Justiz seiner Beamten ein, je
doch auch in sämtl. Bereiche der Verwaltung. 
Literatur: LENGER, M.-TH. : Corpus des ordonnances des Pto
lernees. Neuausg. BTÜssel 1980. 
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Rechtlosigkeit. die Unfähigkeit einer Person, Trä
ger von Rechten und Pflichten zu sein. 
Die griech. Polis kannte eine noch über Verbannung 
und Todesstrafe hinausgehende Sanktion gegen An
griffe auf die Grundlagen des Staates (in Athen Errich
ten einer Tyrannis oder Außerkraftsetzen der Gesetze), 
nämlich den völligen Entzug des Rechtsschutzes (ati
mia), der sich auch auf die Nachkommen erstrecken 
konnte. Der Rechtlose (atimos) durfte straflos getötet 
werden, ohne daß seine Familie ein Blutgeld für Mord 
verlangen durfte. Neben dieser noch im 4.Jh. v. ehr. 
anzutreffenden totalen R. war der Ausdruck atimia (im 
Sinne von Ehrlosigkeit) auch für den Verlust bürgerl. 
Rechte gebräuchlich, etwa Heiligtümer und unter sa
kralem Schutz stehende öffentl. Plätze zu betreten oder 
seine polit. Rechte auszuüben; das trafv. a. den Staats
schuldner. 
Literatur: RuscHENBuscH, E. : Unterss. zur Gesch. des athen. 
Strafrechts. Köln 1968. 
In Rom war der Sklave rechtlos (zu seiner rechtl. und 
sozialen Stellung und zur Entstehung der Unfreiheit 
t Sklaverei). - Urspr. wurde man bei schweren Verbre
chen gegen die staatl. Gemeinschaft oder die sakrale 
Ordnung den Göttern preisgegeben (consecratio). Der 
Friedlose (sacer) durfte dann von jedem straflos getötet 
werden. Noch das Zwölftafelgesetz erlaubte, den auf 
frischer Tat ertappten Dieb (t Furtum) und den zah
lungsunfähigen Schuldner im Vollstreckungsverfahren 
(t Manus iniectio) zu töten oder in die Sklaverei zu ver
kaufen. Auch die Verbannung (t Aquae et ignis inter
dictio) bewirkte die Rechtlosigkeit. Kam der Verbannte 
unerlaubt zurück, war er vogelfrei . Nicht alle Fremden 
(t Peregrini), nur der Feind war vollkommen rechtlos. 
Kriegsgefangenschaft (captivitas) führte immer zur 
Sklaverei. Kehrte ein Römer jedoch aus der Gefangen
schaft zurück, galten seine Rechte durch das Ius post
liminii als nicht untergegangen. Die t Infamia bewirkte 
keine Rechtlosigkeit. 
Literatur r römisches Recht, r auch Sklaverei. 
Auch dem german. Recht war die Sklaverei bekannt, 
doch finden sich bereits in den german. Volks rechten 
Ansätze zu einer teilweisen Rechtsfähigkeit der Skla
ven, z. B. im Eherecht und im Strafrecht. Völlige R. war 
im german. und fränk. Recht selten und beschränkte 
sich auf Fälle der t Acht und der t Friedlosigkeit, v. a. 
bei verurteilten Missetätern. Später konnte die R. auch 
durch ehrlose Handlungen oder die Ausübung eines 
unehrl. Berufs (Henker) bewirkt werden. In seiner 
Rechtsstellung gemindert war der Fremde. 
Literatur: HRG Bd.4. 1990. S. 258. - r auch germanisches Recht. 
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Seerecht, obwohl es in den griech. Staaten ein S. 
als spezielles Gebiet des Privatrechts nicht gab, prägten 
doch die Handelsbräuche der Seefahrt im gesamten 
Mittelmeer bestimmte Rechtseinrichtungen aus, die 
sich v. a. in der Vertragspraxis widerspiegeln. Das See
darlehen (vergleichbar der Bodmerei des älteren dt. 
Rechts) hat die Eigenart, daß die Rückzahlung der für 
eine Kauffahrt als t Darlehen gegebenen Summe von 
der glückl. Vollendung der Reise abhing. Gesichert war 
dieses Darlehen üblicherweise durch ein t Pfandrecht 
an Schiff und Ladung. Die als Risikoprämie aufzufas
senden hohen Zinsen hatten wirtschaftlich die Funk
tion eines in der Antike sonst unbekannten Versiche
rungsgeschäfts. Das Seedarlehen (fenus nauticum, pe
cunia traiecticia) wurde von den Römern übernommen. 
Die Zinsbeschränkung (t Zinsen) kam hier nicht zur 
Anwendung. Belegt ist das Seedarlehen durch die Re
den 32 - 35 des demosthen. Corpus und Quellen aus der 
röm. Zeit. In hellenist. Zeit trat die als Lex Rhodia de 
iactu mercium auch von den Römern rezipierte große 
Havarie hinzu. Wurde ein Schiff aus Seenot dadurch 
gerettet, daß man einen Teil der Ladung über Bord 
warf, konnte der Eigentümer der durch Seewurf geop
ferten Waren seinen Schaden bei allen übrigen Be
frachtern des Schiffes ausgleichen. Im röm. Recht er
folgte dieser Ausgleich über den Schiffer mit den Kla
gen aus dem Seefrachtvertrag (Iocatio conductio ope-

Segen 

ris). Die über Bord geworfenen Waren galten den Rö
mern ebenso wie das aus einem Schiffbruch (naufra
gium) stammende Strandgut nicht als preisgegebene 
Sachen (res derelictae) und konnten vom Finder nicht 
erworben werden. Widerrechtl. Aneignimg wurde unter 
Strafe gestellt. 
Literatur: W OLFF, H. J.: Opuscula dispersa. Amsterdam 1974. 
S. 73. - Röm. Recht. Begr. v. P. J ÖRS. Neu bearb. v. H . H ONSELL 
u. a. Bin. u. a. ' 1987. S.299 u. S. 330. 
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Sklaverei. Bez. für den Zustand der völligen rechtl. 
und wirtschaft!. Abhängigkeit eines Menschen von ei
nem anderen. 
Alter Orient einschließlich Ägypten: In den altoriental. 
Kulturen Vorderasiens bildeten Sklaven (v. a. Kriegsge_ 
fangene und Schuldner) zunächst noch keine eigene 
Klasse (i auch babylonische Kultur) ; sie waren oft nur 
für begrenzte Zeit vermögensrecht!. Eigentum ihrer 
Her~en und gleichzeitig selbst beschränkt rechtsfähig. 
In Agyplen waren Sklaven (seit etwa 2300 v. Chr. nach
weisbar) zunächst kriegsgefangene Ausländer, die dem 
~ König< (= Staat) gehörten, später auc~. straffällige 
Agypter. Der König konnte sie anderen Agyptern als 
Haussklaven zuteilen, doch blieben sie Staatseigentum. 
Erst im 2. Jt. gab es Privateigentum an Sklaven, die ver
kauft oder durch einfache Willenserklärung freigelas
sen werden konnten. 
Antike: I n Griechenland gab es schon in archaischer 
Zeit verschiedene Arten von Unfreien (z. B. in Sparta 
die I Heloten). Entstehungsgründe der S. waren in die
ser Zeit (z. B. in den Epen Homers) Kriegsgefangen
schaft und Menschenraub, häufig stand dabei jedoch 
das Lösegeld im Vordergrund. 594 v. Chr. wurde von 
Solon die i Schuldknechtschaft für Athen verboten, die 
durch eine Krise in der att. Landwirtschaft stark zuge
nommen hatte. Erst seit dem 6. Jh. v. Chr. entwickelte 
sich mit der einsetzenden Geldwirtschaft ein Sklaven
handel größeren Stils (v. a. mit i Barbaren, aber auch 
mit Hellenen), wodurch die S. zu einer gesellschaft!. In
stitution wurde und sich ein Sklavenrecht ausbildete. 
Die Sklaven der klass. Zeit waren rechtsfähig, wenn 
auch stark eingeschränkt. Von polit. Rechten ausge
schlossen, besaßen sie privatrechtlich eine gewisse 
Ehe-, Vermögens- und Prozeßfähigkeit (bekannt v. a. 
aus Athen und Gortyn); im Strafrecht wurden sie im
mer strenger behandelt als die Freien (Prügelstrafe), im 
Prozeß konnten sie nur unter Folter aussagen. Tötung 
eines Sklaven wurde in Athen als Mord geahndet. Ein
gesetzt wurden Sklaven in der Landwirtschaft (hier al
lerdings gebietsweise erst seit dem 4. Jh. v. Chr.), ferner 
im Gewerbe, im Handel und im Bergbau (z. B. in den 
Si lberminen von i Laureion), meist neben freien Lohn
arbeitern, auch in leitenden Positionen, sowie als Haus
sklaven (Diener, Erzieher, Ärzte, Musiker). Ihre wirt
schaft!. Bedeutung war zeitlich und örtlich unterschied
lich; in Athen bildeten sie im 4. Jh. v. Chr. ein Viertel 
der Bevölkerung. Neben dem Privateigentum an Skla
ven gab es Staats- und Tempelsklaven. Sklaven waren 
zu den Mysterien zugelassen. Trotz gelegent!. Massen
flucht kam es zu keinen größeren gewaltsamen Selbst
befreiungsversuchen, nicht zuletzt, wei l i Freilassung 
immer möglich war. Die S. wurde z. B. von Platon und 
Aristoteles nicht in Frage gestellt. I n den hellenist. 
Staaten nahm die Sklavenzahl noch zu ; Mittelpunkt 
des Sklavenhandels wurde der Sklavenmarkt von De
los. Auch Karthago und Rom bezogen Sklaven aus dem 
öst!. Mittelmeerraum. 
In Rom wird die Entstehung der S. v. a. auf Kriegsge
fangenschaft i. w. S. zurückgeführt. Feldherrn gingen 
dazu über, die Bevölkerung eroberter Städte nicht mehr 



zu töten, sondern zu verkaufen und damit zu retten (ser
vare). Darauf sei auch die Bez. der Sklaven als Servi 
(Einz. Servus) zurückzuführen (F1orentinus, in Dige
sten 1, 5,4, 2). Ebenso wurde die noch im Zwölftafelge
setz (451/449 v. Chr.) vorgesehene Tötung verurteilter 
Schuldner (t Manus iniectio), die nicht ausgelöst wur
den durch Verkauf ins Ausland (trans Tiberim) ersetzt. 
Fer~er entstand S. durch Geburt von einer Sklavin; in 
manchen Fällen zur Strafe, so, wenn ein Freier sich wis
sentlich als Sklave verkaufen ließ, um später den Erlös 
mit dem Komplizen zu teilen, oder als Folge einer Ka
pitalstrafe. Nach dem Zwölftafelgesetz wird jedoch die 
Verletzung eines Sklaven noch mit der Hälfte der Buße 
für die Verletzung eines Freien bestraft, was zeigt, daß 
Sklaven noch nicht grundsätzlich anders behandelt 
wurden als Freie. Mit der Zunahme der S. seit dem 
4. Jh . v. Chr. und bes. durch die Massenversklavungen 
Kriegsgefangener vom 3. Jh. v. Chr. bis zum Ende der 
Republik erreichte die antike S. ihren Höhepunkt. Der 
damalige Bevölkerungsanteil der Sklaven wird auf rd. 
ein Drittel geschätzt. In der Lex Aquilia über t Sachbe
schädigung von 286 v. Chr. wurden Sklaven bereits als 
Sachen (t Res) behandelt. Sie standen im Eigentum ih
res Herrn, dem auch ihre Kinder gehörten, und waren 
rechtlos. Obwohl man sie auch als t Personen betrach
tete, anerkannte man nach Ius civile keine in der S. be
gründeten Familienbeziehungen (etwa im Erbrecht). 
Vor groben Mißbräuchen der Herrengewalt waren 
Sklaven in der Republik nur durch zensor. Einschreiten 
geschützt. Die oft unmenschl. Behandlung neuver
sklavter Kriegsgefangener löste 136-71 v. Chr. die 
Sklavenkriege aus. - In der Kaiserzeit ging die Zahl der 
Sklaven erheblich zurück, weil weniger Kriegsgefan
gene gemacht wurden und t Freilassungen stark zunah
men. V. a. die Stoa betonte die Naturwidrigkeit der S. , 
was ,unter dem Einfluß der klass. röm. Rechtswissen
schaft zu einem zunehmenden recht I. Schutz auch der 
Sklaven führte. So wurden Sklavenkinder nicht mehr 
als Sachfrucht angesehen, Grausamkeit gegen Sklaven 
verboten und mit Strafe bedroht, die Freiheit begün
stigt (favor libertatis; so ist z. B. bei Geburt von einer 
Sklavin, die irgendwann während der Schwangerschaft 
frei war, das Kind frei ; bei Nichterfüllung einer Ver
pflichtung zur Freilassung wurde die Freiheit von 
Rechts wegen verliehen). Mark Aurel räumte Sklaven 
zur Sicherung testamentar. Freilassungen sogar prozes
suale Rechtsfähigkeit (Parteifähigkeit) ein. Gleichwohl 
wurden Sklaven bis zum Ende der Antike privatrecht
lieh als Sache behandelt. Nach Naturrecht galten sie je
doch als Menschen (Ulpianus in Digesten 50, 17, 32). 
Daher wurde auch die aus der ehel. Verbindung unter 
Sklaven (contubernium) entstehende Blutsverwandt-
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schaft nach Naturrecht berücksichtigt (Paulus in Dige
sten 23, 2, 14, 2: serviles cognationes). Konstantin 1., 
d. Gr., bot Sklavenfamilien Schutz gegen Trennung und 
bezeichnet Sklavenfrauen als Gattinnen (coniuges, 
Codex Iustinianus 3, 38, 11). - Sklaven waren vermö
gensunfähig, konnten aber im Testament als Erben ein
gesetzt werden, erwarben jedoch für ihre Eigentümer. 
Eigene Sklaven konnten nur bei gleichzeitiger Freilas
sung zum Erben bestimmt werden. Ihnen konnte ein 
Sondergut zur eigenen Bewirtschaftung übergeben wer
den (t Peculium), sie konnten Filialleiter (institores) 
oder Verwalter (procuratores) sein und praktisch alle 
Berufe und Künste ausüben, die nicht den freien röm. 
Bürgern vorbehalten waren. Für ihre Geschäftsschul
den haftete der Eigentümer beschränkt mit bes. Klagen, 
für ihre t Delikte im Rahmen der t Noxalhaftung. Für 
ihre Crimina (t Crimen) waren Sklaven selbst voll ver
antwortlich. - In der mittleren Republik wurden Skla
ven v. a. auf den Latifundien der Senatoren und Ritter 
in Italien und den Prov. eingesetzt (einer der Gründe 
für das Verschwinden des freien röm. Bauerntums) ; 
auch im Gewerbe fanden sie Verwendung. Gehobene 
Stellungen mit Sonderregelungen genossen Munizipal
und Staatssklaven (servi publici). Gegen Ende der Re
publik gab es neben den Arbeitssklaven zahlr. gut be
handelte Luxussklaven sowie Sklavinnen (als Konkubi
nen), ferner gebildete, meist griech. Sklaven als Erzie
her, Ärzte und Schreiber; bekannt wurde u. a. Ciceros 
Sklave Tiro (t Tironische Noten), den dieser später frei
ließ. - In der Kaiserzeit hielten v. a. die Kaiser Sklaven 
für die Hofhaltung, die Verwaltung, die Domänen, Ma
nufakturen und im Bergbau. In der Spätantike entwik
kelte sich das t Kolonat zu einem sklavenähnl. Stand. 
Die S. ist auch bei den Germanen eine feste Einrichtung 
gewesen. Die german. Volksrechte enthalten zahlr. die 
S. betreffende Regelungen, z. B. über Ehe- und Vermö
gensfähigkeit, Haftungs- und Sklavenstrafrecht, Tö
tungsrecht des Herrn. Die verbreitete Auffassung, daß 
die Stellung der german. Sklaven wesentlich besser ge
wesen sei als die der röm. Sklaven, geht allein auf Taci
tus (>Germania<, Kap. 25) zurück. Von dieser einzelnen 
Aussage abgesehen ist die Besserstellung erst für die 
Zeit nach der Christianisierung der german. Stämme zu 
belegen. 
In Afrika waren Sklavenhandel und Sklavenwirtschaft 
schon lange vor Ankunft der Portugiesen im 15.Jh. be
kannt. Kriegsgefangene blieben Eigentum des Siegers. 
Von Begüte~en in Dienst genommen, führten Sklaven 
i. d. R. ein nur wenig von dem ihrer Herren verschiede
nes Dasein. Oft wurden Arbeiten auch gemeinsam ver
richtet. Zu großer Bedeutung gelangte der Sklavenhan
del im Einflußbereich des Islams, in Timbuktu und auf 
Sansibar. In den islam. Staaten war es üblich, daß 
höchste Würden und wichtige Ämter auch an Sklaven 
verliehen werden konnten. Die Stellung der Hausskla
ven arab. Prägung wurde von den Portugiesen über
nommen, und oft besaß die schwarze Sklavin großen 
Einfluß in den Familien der Weißen. 
Obwohl der Grieche t Megasthenes in seinem Indien
bericht behauptet, daß in Indien keine S. bestehe, läßt 
sich diese doch seit der ved. Periode nachweisen. An
ders als in der Mittelmeerwelt gab es jedoch vorwie
gend Haussklaven, die sich hinsichtlich ihrer Tätigkeit 
und Rechtsstellung von Angehörigen der Kaste der 
t Südras kaum unterschieden. Sklaven waren Kriegsge
fangene, meist nur für ein Jahr, Schuldner oder Verbre
cher. V. a. für weibl. Sklaven ist ein Handel aus dem W 
nach Indien nachweisbar. 
In China existierten im 2./1. Jh. v. Chr. Sklaven als Ei
gentum der Oberschicht, u. a. eingesetzt als Handwer-
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ker und Arbeiter. Die vö llige Verfügbarkeit von Skl a
ven wurde auch durch Mitbestattung an der Seite ihrer 
toten Herren bis Ende des I. Jt. n. Chr. unterstrichen. 
Waren Sklaven zunächst wohl meist Kriegsgefangene, 
kamen v. a. im kaiserl. China Verwandte von Schwerst
verbrechern im Zuge der übl. Si ppenhaftung hinzu so
wie völlig Verarmte, die sich insbes. in Notzeiten, z. T. 
zeitlich begrenzt, in Schuld-S. begaben. Es gab Staa ts
sk laven (meist aufgrund von Gerichtsurteilen) und die 
zahlreicheren Privat- oder Haussklaven (gekauft oder 
vom Staat geschenkt). Beide Arten waren volkswirt
schaftlich nicht wichtig, da sie i. d. R. höchstens 2 % der 
Bevölkerung ausmachten. Erstere konnten schrittweise 
durch Amnestien, letztere durch Willensakt wieder frei 
werden. Flucht wurde gerichtlich mit oft tödl. Prügeln 
und Straftätowierung geahndet. Für männl. Sklaven be
stand ein strenges Endogamiegebot, während Sklavin
nen auf Initiative ihres Herrn eine befreiende Exoga
mie gestattet werden konnte. Die harte Züchtigung von 
Sklaven, die man sofort an der vo rgeschriebenen Farbe 
ihrer Kleidung erkannte, war legal, sie zu töten war im 
kaiserl. China jedoch ve rboten. Sklaven waren vor Ge
richt benachteiligt und erhielten als Schuldige a priori 
höhere Strafen. Generell wurde das Los der Sklaven, 
die im Ggs. zu vielen anderen Untertanen ausreichend 
Nahrung und Kleidung erhielten und keine Steuern 
zahlten, dadurch gemildert, daß sie in der patri archal. 
Familie meist als (n icht ganz vollwertige) Mitglieder 
behandelt wurden. lnsbes. im ländl. Bereich waren die 
Grenzen zur Leibeigenschaft bzw. Hörigkeit oft fli e
ßend. Erst 19 11 wurde die S. abgeschafft. 
In Japan gab es sei t der Yayo izeit (300 v. Chr. -300 
n. Chr.) Haus- und Feldsklaven als persönl. Eigentum 
des Grundherrn. Es waren Kriegsgefangene, Tribut
sklaven aus Korea oder begnadigte Verbrecher. Man 
teilte sie rechtlich ein in Gesinde, das untereinander 
hei raten durfte, und in Sklaven ohne dieses Recht. Kin
der aus Verbindungen mit Sklaven wu rden Staatssk la
ven. Die Vorschriften über Status der Tempel- und 
Staatssklaven, Arbeit, Strafen, Veräußerung u. a. wur
den von einer Sklavenbehörde (yakkö no tsukasa) über
wacht. Ab dem 8. Jh . konnten sie Land erhalten ; sie 
wurden zu Halbsklaven und Pächtern, und mit Beginn 
des Lehnswesens im 11 . Jh . wurde das Sklavensystem 
bedeutungslos. 
1m präkolumb. Amerika war die S. weit verbreitet. Sie 
unterschied sich wesentlich von der S. der Alten Welt: 
Sklaven konnten Z. B. von ihrem Herren weder getötet 
noch (mit Ausnahmen) gegen ihren Willen ve rkauft 
werden; sie mu ßten gut behandelt werden ; ihre Kinder 
waren gewöhnlich frei. Neben Kriegsgefangenen gab 
es u. a. Schuldsklaven und zur S. Verurteilte, Z. B. 
Diebe. Man konnte auch sich oder seine Kinder in die 
S. ve rkaufen. 
Literatur: WILBUR, C. M. : Slavery in C hina during the former 
Han dynasty (206 B.C. - A.D. 25). Chi cago ( li!. ) 1943. Nachdr. 
New York 1967. - BAK IR, A. EL-M.: Slavery in pharaonie Egypl. 
Kairo 1952. - C H'UE, T"UNG-TSU : Law and society in traditional 
China. Pari s 196 1. - Forsch. zu r antiken S. [Schri fte nreihe.] 
Begr. V. J. VOGT. Hg. V. H. BELLEN. Wsb. 1967 ff. Bisher 23 Bde. 
erschienen. - Bibliogr. zur an tiken S. Hg. v. J. VOGT U. a. Bo
chum 197 1. - Gesellschaftsklassen im Alten Zweistrom land U. 

in den angrenzenden Gebieten. Hg. v. D. O. EOZARO. Mchn. 
1972. - NEHLSEN, H.: Sklavenrecht ZW. Antike U. Mittelalter. 
Bd. I. Gött. 1972. - VOGT, J.: S. u. Humani tät. Wsb. ' 1972. Erg.
Heft ebd. 1983 . - Asian and African systems of slavery. Hg. V. 
J. L. WATSON. Oxf. 1980. - ALFÖLDY, G.: Röm. Sozia lgeseh. Wsb. 
' 1984. S. 20, 41, 114. - WALVIN, J. : Slavery and the slave Irade. A 
short illustrated history. Neuausg. Jackson (Miss.) 1985. -
BROCKMEYER, N.: Antike S. Darmsl. ' 1987. - FINLEY, M. 1. : Die 
S. in der Antike. Gesch . u. Probleme. Neuausg. Ffm. 6. - 7. Tsd. 
1987. - Röm. Rechl. Begr. v. P. JÖRS. Neu bea rb. v. H. HONSELL 
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u.a. Bin. u.a. ' 1987. S.66. - RAINER, J . M.: Humanität U. Arbeit 
im röm. Rechl. In : ZRG ( RA) 105 (1988). S. 745. - HRG Bd.4. 
1990. S. 1682. - KASER, M.: Röm. Privatrechl. Mchn. " 1992. 
S. 78. - 1 auch Freilassung. 



Syn@goros (Mrz. Synegoroi) [griech. = Mitspre
cher], nach dem Prozeßrecht Athens mußte jede Partei 
persönlich vor Gericht treten und die häufig von einem 
Rhetor verfaßte Rede selbst vortragen. Lediglich zur 
Unterstützung waren Synegoroi zugelassen, meistens 
einflußreiche Bürger, die nach dem Plädoyer der Partei 
ein kurzes Nachwort sprachen; in der 18. und 59. Rede 
des Demosthen. Corpus hielten Synegoroi allerdings 
den Hauptteil der Rede. Prozeßvertretung durch An
wälte kannten die Griechen nicht. 
Literatur t griechisches Recht. 
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Testaml}nt [zu lat. testari ~ bezeugen, vor Zeugen 
erklären), 
1) letztwillige Verfügung von Todes wegen, die eine 
Erbeinsetzung beinhaltet . 
Unter der Bez. diatheke kannten die meisten griech. 
Rechte eine letztwillige Verfügung. Die archaischen 
Rechtsordnungen sahen ausschließlich die gesetzl. 
Erbfolge vor (1 griechisches Recht [Erbrecht)). Nur bei 
Fehlen von legitimen Söhnen gestattete Sol on, durch T. 
einen Erben zu bestimmen, der den oikos (1 Familie) 
fortsetzen sollte. Diese Verfügung war ungültig, wenn 
sie im Wahnsinn, unter Zwang oder dem Einfluß einer 
Frau vorgenommen wurde. Erst in klass. Zeit wurde die 
Schriftform üblich. Durch T. konnten sowohl Erben 
eingesetzt als auch Vermächtnisse errichtet (Legaten
T.) und Vormundschaften angeordnet werden. 
Literatur: BRUCK, E. F.: Totenteil u. Seelgerät im grieeh. Recht. 
Mehn. ' 1970. - MAc DoW ELL, D. M.: The law in c1assieal Athens. 
Neuausg. Ithaea (N. Y.) 1986. 
Im rörn. Recht waren Frühformen des T.s das öffentl. 
und mündl. T. vor den Kuriatskomitien (testamentum 
calatis comitiis, wohl zur 1 Adoption des Erben im To
desfall) und das T. vor dem aufgestellten Heer (testa
menturn in procinctu). Das ordentl. T. des Ius civile in 
spätrepublikan. und klass. Zeit war das Testamenturn 
per aes et libram (Manzipations- oder Libral-T.). Dabei 
übertrug der Testator se in Vermögen mittels 1 Mancipa
tio an einen Treuhänder (familiae emptor) und erklärte 
förmlich , wem nach seinem Tod, bis zu dem er die Ver
fügungsgewalt über sein Vermögen behielt, dieses zu
fallen sollte. Nachdem sich die mündl. Verfügungen 
urspr. wohl nur auf 1 Vermächtnisse bezogen, rückte 
früh die Einsetzung eines Alleinerben und damit der 
Ausschluß der Intestaterbfolge (gesetzl. Erbfolge) in 
den Vordergrund. Die Erbeinsetzung wurde bald regel-

. mä ßig in einer verschlossenen Urkunde (Wachstäfel
chen) niedergelegt, die von allen an der T.serrichtung 
Beteiligten (fünf Manzipationszeugen, Waagehalter, 
Treuhänder) versiegelt wurde. Als der Manzipationsakt 
zur bloßen Förmlichkeit verblaßte, gab der Prätor dem
jenigen den Erbschaftsbesitz (bonorum possessio se
cundum tabulas), der in einem mit sieben Siegeln ver-



siegelten T. als Erbe bestimmt war. Für die Gültigkeit 
des T.s waren zahlr. Formvorschriften zu befolgen. 
Wichtigster Inhalt war die Erbeinsetzung, weiter konn
ten Enterbungen, Freilassungen, Vermächtnisse, Tuto
renbestellungen u. a. aufgenommen werden. Das nach
klass. Recht kannte mündl. und schriftl. T.e mit .unter
schiedl. Zeugenzahl sowie Sonderformen für Blinde, 
Analphabeten, Soldaten, Landbewohner oder bei Seu
chen; erst in spätröm. Zeit konnten T.e öffentlich beur
kundet werden. - Als Testamenti factio bezeichnete 
man die Fähigkeit, selbst ein T. zU errichten, darin be
dacht zu werden oder auch an der T.serrichtung mitzu
wirken. - t auch römisches Recht (Privatrecht), t Legat, 
tCodicilli . 
Literatur: lUSER, M.: Das röm. Privatrecht. Bd.1. Mchn. ' 1971. 
S. lOS u. 678. Bd.2. ebd. ' 1975. 5.477. - Röm; Recht. Begr. v. 
P. JÖRS. Neu bearb. v. H. HONSELL u.a. Bin. u.a. ' 19&7. 5.447. 
Ein T. im Sinne des röm. Rechts kannte das gsrman . 
Recht nicht, ebenso wenig wie eine gewillkürte Erbfolge 
überhaupt. Die Erben wurden geboren und nicht geko
ren. Nur wenn der Erblasser keinen Sohn hatte, be
stand die Möglichkeit, durch Adoption - also ein fami
lien recht I. Geschäft unter Lebenden und nicht durch 
T. - einen Erben zu )schaffen(. Anfänge einer be
schränkten Verfügungsrnacht über einzelne Gegen
stände oder über eine Quote des Nachlasses finden sich 
erst im Mittelalter, und zwar zuerst bei Verfügungen zu
gunsten der Kirche. 
Literatur: HüBNER, R.: Grundzüge des dt. Privatrechts. Lpz. 
' 1930. S.780. Nachdr. Aalen 1982. - HRG Bd.5, Lfg. 33. 1991. 
S.1 52. 

2) in der Vulgata die lat. Entsprechung (testamentum) 
für das gleichbedeutende griech. diatheke (= Ver
mächtnis), mit dem die Septuaginta das hebr. Wort be
n! (= Bund Gottes mit den Menschen) übersetzt. Seit 
dem 2. Jh. (im Zusammenhang der Entwicklung des 
bibI. Kanons) allg. übl. Bez. für die Sammlungen der 
Schriften des Alten und Neuen Bundes (t Bibel). 
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Todesstrafe. die im Rahmen einer Rechtsordnung 
erlaubte Tötung eines Menschen als Strafe. 
Von der staatlich zu vollstreckenden T. sind im griech . 
Recht Fälle von 1 Blutrache Privater für 1 Mord und von 
Tötung wegen unrechtmäßiger Rückkehr aus der 1 Ver
bannung zu unterscheiden. Als sakraler, kollektiver 
Vollzug der T. sind schon aus der Frühzeit die Steini
gung und der Sturz in die Tiefe (in Athen in das >Bara
thron <) bekannt; bereits aus dem 7. Jh. v. ehr. gibt es 
aus Athen ein archäolog. Zeugnis für Hinrichtungen 
durch Anheften an einen Pfahl (apotympanismos), wo
bei der Delinquent eines langsamen, qualvollen Todes 
starb (vgl. das Motiv des Prometheus- und Tantalos
mythos). Daneben trat im klass. Athen eine Art der 
Kerkerhinrichtung, der Schierlingstrank, den der Ver
urteilte selbst einnahm (vgl. den Tod des Sokrates; Pla
ton, >Phaidön< 117 a- 118 a). Zuständig für Gefängnis 
und T. waren die Elfmänner (1 Hendeka). - 1 auch grie
chisches Recht (Strafrecht). 

Literatur: RE Suppl.-Bd. 7. 1940. S. 1599. Nachdr. 1958. -
THOR, G.: Die T. im Blutprozeß Athens. In: Tbe J. of juristic 
papyrology 20 (1990). S. 143. 
Noch im röm. Recht der frühen Republik konnte die T. 
(supplicium ultimum, poena capitalis) nicht nur für kri
minelle Handlungen, sondern auch als Vollstreckung 
gegen Schuldner vorgenommen werden. Die übl. Hin
richtungsart war die Enthauptung durch das Beil (spä
ter Schwert) und die Kreuzigung (später nur für Nicht
römer). Bes. Arten waren Verbrennen (bei Brandstif
tung), Ertränken (bei Verwandtenmord), lebendiges 
Begraben (Keuschheitsverletzung durch Vestalinnen), 
Erhängen (Erntefrevel), Strangulierung bei nichtöf
fentl. Hinrichtungen. Die Exekution erfolgte durch 
Liktoren, im Prinzipat auch durch Soldaten oder einen 
Kerkerbeamten (carnifex) im Beisein des antragstellen
den Magistrates und/oder der Tresviri capitales (Hilfs
organe des Prätors bei Zivil- und Kriminaljustiz). -
1 auch römisches Recht (Strafrecht), 1 Verbannung. 
Literatur : L EVY, E.: Die röm. Kapitalstrafe. Hdbg. 1931. - RJ
LlNGER, R.: Humiliores - honestiores. Zu einer sozialen Dicho
tomie im Strafrecht der röm. Kaiserzeit. Mchn. 1988. - C ANTA

RELLA, E.: I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Mailand 
1991. - 1 auch Mord . 
Die auch im german. Recht bekannte T. hat ihren Ur
sprung vermutlich im sakral-kult. Bereich. Sie ist wohl 
weniger ein >Opfer< an eine bestimmte Gottheit als viel
mehr der Versuch der Gemeinschaft, sich durch Preis
gabe des Täters an die Naturgewalten zu entsühnen. 
Dabei darf der Ausdruck T. nicht zu der Annahme füh
ren, vor der Hinrichtung sei in einem rechtsförmigen 
Verfahren eine Schuld des Täters im heutigen Sinne 
festgestellt worden. - Nach den Berichten des Tacitus 
u. a. sollte die Art der Hinrichtung das begangene Ver
brechen deutlich machen: Diebe wurden gehenkt, Mör
der gerädert, Sittlichkeitsverbrecher im Moor versenkt, 
Zauberer und Hexen verbrannt. Daneben finden sich 
auch >Zufallsstrafen< wie das Aussetzen in einem lek
ken Schiff, die dem Delinquenten eine geringe Überle
benschance boten. - 1 auch germanisches Recht (Straf
recht). 
Literatur 1 germanisches Recht, 1 Mord. 
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Urkunde. i. w. S. jeder Gegenstand, der Auskunft 
über recht!. Vorgänge oder Sachverhalte gibt; i. e. S. ein 
schrift!., unter Beobachtung bestimmter Formen ange
fertigtes Zeugnis über Vorgänge oder Sachverhalte 
recht!. Natur. 
Schrift!. Aufzeichnungen von öffentI. und privaten Ge
schäften gehen bei den Griechen bis ins 6. Jh. v. Chr. zu
rück. Private V.n aus Athen sind in Gerichtsreden lite-

rarisch (urspr. auf Holz- oder Wachstäfelchen) überlie
fert oder direkt auf Stein oder Bronze erhalten, z. B. aus 
Ägypten, Dura-Europos und Judäa auch auf Papyrus 
und Tonscherben (ostraka). Verträge . wurden als syn
graphe (Bericht über beteiligte Personen, Abschluß und 
Inhalt) formuliert, versiegelt (in Ägypten von sechs 
Zeugen) und einem V.nhüter übergeben; außen wurde 
der Text nochmals offen sichtbar aufgezeichnet (Dop
pel-V.n mit Innen- und Außenschrift). Der Beweissi
cherung diente in Ägypten a).lch die Aufnahme von V .n 
in ein öffent!., von einem >Notar< (agoranomos) geführ
tes Archiv oder die unmittelbare Protokollierung durch 
diesen. Die von einer Bank errichtete V. (diagraphe) 
stand der öffentI. gleich, ebenso der fingierte gericht!. 
Vergleich (synchoresis). Dem Privatbrief nachgebildet 
war der >Handschein< (cheirographon), der durch Ein
verleibung in ein Archiv der Notariats-V. gleichgestellt 
werden konnte. Neben allg. Archiven, die auch in ande
ren hellenist. Staaten nachweisbar sind, gab es im röm. 
Ägypten ein eigenes für Besitzdokumente an t Grund
stücken. 
Literatur: WOLFF, H. J.: Das Recht der griech. Papyri Ägyptens 
in der Zeit der Ptolemaeer u. des Prinzipats. Bd. 2. Mchn. 1978.
WÖRRLE, M.: Ein hellenist. Reformgesetz über das öffentl. U.n
wesen von Paros. In: Chiron 13 (1983). S. 283. 

Im rörn . Rechtsleben kam der Schriftlichkeit nur eine 
untergeordnete Rolle zu. Mit wenigen Ausnahmen (Lit
teralvertrag, Schenkungen seit Konstantin 1., d. Gr.) 
war die Schriftform nicht konstitutiv, sondern nur de
klarativ und diente v. a. Beweiszwecken. Allerdings wa
ren schon zu Ende der Republik die Beweis-V.n sehr 
verbreitet (instrurnenturn i. e. S.; instrurnenturn i. w. S. 
umfaßte jedes Beweismittel, auch Zeugen). Nach 
griech. Muster wurden mit Wachs oder weißer Farbe 
überzogene Holztäfelchen (tabulae) als Schreib unter
lage verwendet. Mehrere Täfelchen (meist drei: Tripty
chon) wurden zusammengebunden, wobei seit Nero 
zwingend die Schnüre durch Ösen gezogen werden 
mußten. Der Text wurde außen und innen (d.h. zwei
mal) festgehalten. Allmählich verdrängten Chartae 
(Papyrus) und seltener Membranae (Pergament) die 
hölzernen Täfelchen. Für wichtige Rechtsgeschäfte be
diente man sich der Testatio (Zeugen-V.), bei der eine 
beliebige Anzahl von Zeugen die Schnüre mit Siegeln 
versah. Schon in der späten Republik verbreitete sich 
das t Chirographum, eine eigenhändig geschriebene 
Verpflichtungserklärung. Für die im nachklass. Recht 
üblicherweise ,schriftlich abgefaßte t Stipulation wurde 
der Begriff Cautio üblich. In dieser Zeit hatten mit 
Hilfe von fachkundigen V.nbeamten (tabelliones) er
richtete V .n erhöhte Beweiskraft. Staat!., städt. und 
kirch!. Einrichtungen wurden ermächtigt, V.n über Er
klärungen von Bürgern aufzunehmen. - Tabulae publi
cae mit öffent!.-recht!. Inhalt dienten der Kundma
chung von Gesetzen und Edikten sowie für Aufzeich
nungen über magistrat. Tätigkeiten. Sie wurden in Ar-' 
chiven (Aerarium, Tabularium) gesammelt. V. a. aus 
Pompeji, Herculaneum und Siebenbürgen sind viele 
V.n erhalten. 
Literatur: MllTEIS, L.: Röm. Privatrecht bis auf die Zeit Diokle
tians. Bd. I. Lpz. 1908. - Artikel >Signum<. In: RE Bd. llA, 
2.1923. Nachdr. 1972. S.2399. - Artikel >Tabula<. In: RE 
Bd.IVA, 2. 1932. Nachdr. 1960. S. 1881. - Artikel >Testimo
nium<. In: RE Bd. VA, I. 1934. Nachdr. 1960. S.I 027. - AME
LOlTl, M.: Notariat u. U.nwesen zur Zeit des Prinzipats. In: 
ANRW ll, 13. 1980. S.386. 

Entsprechend der Schriftlosigkeit der german. Kultur 
spielten geschriebene V.n im gerrnan. Recht zunächst 
keine Rolle. Dafür gab es andere Beweiszeichen, die 
die recht!. Zuordnung einer Sache zu einer Person oder 
Personengruppe (Sippe) kenntlich machten, wie Haus-
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marken oder bestimmte Runen. Den Gebrauch ge
schriebener V .n haben die Germanen erst von den Rö
mern übernommen, dann aber nach Inhalt und Funk
tion geändert. Der Zeit der german. Volks rechte sind 
geschriebene V.n bereits geläufig. Vielfach mußten V .n 
öffentlich oder vor Zeugen errichtet werden. Im Prozeß 
erbrachten Königs-V.n vollen Beweis; Privat-V.n wur
den dagegen nur dann als beweiskräftig angesehen, 
wenn ihr Inhalt durch Zeugen bekräftigt wurde. Das 
althochdt. Wort >urchundo< bezeichnet zunächst den 
Zeugen, während V. im Sinne eines schrift!. Zeugnisses 
>b uch< oder >bok< hieß. 
Literatur: BRUNNER, H.: Dt. Rechtsgesch. Bd.1. Bin. ' 1906. 
Nachdr. ebd. 1961. S. 41 5 u. S.563. - CLASSEN, P. : Fortleben u. 
Wandel spätröm. U.nwesens im frühen Mittelalter. In: Recht u. 
Schrift im Mittelalter. Hg. v. P. CLASSEN. Sigmaringen 1977. 
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Urteil. regelmäßiges Ziel und Abschluß des Er
kenntnisverfahrens, mit dem der Richter (oder die 
Richterbank) den Rechtsstreit entscheidet. 
Im griech. Recht wurde das U. als diagnösis (= Er
kenntnis) bezeichnet. In der archaischen Polis fällten 
die Höchstmagistrate i. d. R. die Entscheidung, weIche 
Partei einen bestimmten Eid zu leisten habe (Beweis
U.) ; mit Ablegen des Eides war der Prozeß automatisch 
entschieden. In der klass. Polis ließen die Gerichtsma
gistrate ein t Dikasterion über Schuld oder Nichtschuld 
des Verklagten abstimmen. Dabei wurde vom Gericht 
kein U.sspruch formuliert, sondern lediglich das vom 
Kläger eingereichte Klagebegehren bestätigt oder ver
worfen. Einer zweiten Abstimmung bedurfte das U. bei 
schätzbaren Klagen (t Dike), wobei der schuldig ge
sprochene Verklagte der Schätzung des Klägers (z. B. 
Todesstrafe) eine Gegenschätzung (z. B. Geldstrafe) 
entgegenstellte. Erst die Schiedsgerichtsbarkeit der hel
lenist. Zeit kennt den vom Gericht formulierten, mit 
Begründung versehenen U.sspruch. 
Literatur: STEINWENTER, A. : Die Streitbeendigung durch U., 
Schiedsspruch u. Vergleich nach griech. Rechte. Mchn. ' 1971. 
THOR, G.: Formen des U.s. In: Akten des 26. Dt. Rechtshistori
kertages ... 1986. Hg. v. D. SIMON. Ffrn. 1987. S. 467. 
Im röm. Recht mußte der U.sinhalt (iudicatum) dem 
Prozeßprogramm entsprechen, das in der t Formula 
festgelegt war. Das U. (sententia) konnte auf Frei
spruch, Leistung, Feststellung oder Rechtsgestaltung 
(z. B. bei Teilungsklagen) lauten. Im Verfahren der t Le
gisaktionen erging bei den durch t Sacramentum (Pro
zeßeid, -wette) eingesetzten Verfahren das U. darüber, 
wessen Sacramentum rechtmäßig war. Über die Streit
frage wurde als Vorfrage entschieden. Der siegreichen 
Partei wurde bei dingI. Klagen (action es in rem) der di
rekte Zugriff auf die Sache, bei schuldrechtl. Klagen 
(actiones in personam) der Zugriff auf die Person des 
Schuldners eröffnet. Zur Ablösung der Personalhaf
tung wurde eine Lösungssumme in Geld ermittelt. Dies 
entsprach dem Vollstreckungsverfahren der t Manus 
iniectio, nach dessen Einleitung nur ein Dritter die auf 
Geld lautende Schuld bezahlen konnte. Im t Formular
prozeß galt der Grundsatz der Geldverurteilung (con-
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demnatio pecuniaria) allgemein. Jede Leistung (auch 
im Eigentumsprozeß) mußte in Geld abgeschätzt wer
den. Nur bei sog. Actiones arbitrariae konnte der Rich
ter vor U.sfällung eine Naturalrestitution befehlen, bei 
deren Erfüllung der Beklagte freigesprochen wurde. 
Die U.e schufen primär Recht zw. den Parteien. Erst 
unter Augustus war ausnahmsweise eine Berufung 
(appellatio) an den Kaiser in der extraordinaria cogni
tio, später im t Kognitionsprozeß, der auch vom Prinzip 
der Geldverurteilung abging, allgemein möglich. Hier 
mußten die seit alters formlos mündlich verkündeten 
U.e auch schriftlich abgefaßt werden. - t auch römi
sches Recht (Sachen-, Erb-, Obligationenrecht), 
t Zwangsvollstreckung. 
Literatur: KASER, M.: Das röm. Zivilprozeßrecht. Mchn. 1966. 
Im german. Recht ist das U. nicht verfahrensbeendende 
Entscheidung oder staatl. Leistungsbefehl, sondern, 
dem vorstaatl. Charakter der Stammesverfassung ent
sprechend, mehr die Äußerung einer Rechtsmeinung, 
eine >Beurteilung<, eine Aussage über das Recht. Das 
ungeschriebene (Gewohnheits-)Recht konkretisiert 
sich allein im U., insofern ist jedes U. zugleich auch 
Recht. - In einem Gerichtsverfahren der german. Zeit 
wurde eine Vielzahl von U.en vor dem Thing von den 
Umstehenden (t Umstand) erfragt - angefangen von 
den · noch im Spätmittelalter gebräuchI. >drei Fragen<, 
ob es der rechte Ort, die rechte Zeit und die rechte Be
setzung sei, Gericht zu halten - , über viele Zwischen
U.e bis hin zu einem möglicherweise >zweizüngigen< 
Beweis-U., das festlegte, welche Partei welchen Beweis 
auf welche Weise zu erbringen hatte, um den Prozeß zu 
gewinnen. Die Beweisführung selbst vollzog sich später 
in einem getrennten Verfahren. Da jedermann sah, ob 
dem Beweisführer der auferlegte Beweis gelang, 
brauchte darüber kein bes. U. mehr zu ergehen. - tauch 
germanisches Recht (Rechtsbildung und Rechtspflege), 
t Zwangsvollstreckung. 
Literatur: WEITZEl, J.: Dinggenossenschaft u. Recht. Unters. 
zum Rechtsverständnis im fränk .-dt. Mittelalter. Köln 1985. 
2 Bde. - MITTElS, H.: Dt. Rechtsgesch. Neu bearb. v. H. LIEBE
RICH. Mchn. "1992. 
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Verbannung, strafweiser Ausschluß eines Rechts
genossen aus einer polit. Gemeinschaft. 
Gemeinsam mit dem völligen Entzug des Rechtsschut
zes (t Rechtlosigkeit [atimia)) gehört die V. zur ältesten 
Schicht des griech . Rechts, zum sog. ,negativen Straf
recht<, das keine aktiven Maßnahmen des Staates erfor
dert. In Drakons Blutgesetz erscheint das ,Fliehen< 
(pheugein) nicht als Strafe, sondern als (rechtl. oder 
fakt.) Zustand, in dem der Täter sich im Ausland vor 
t Blutrache der verletzten Familie in Sicherheit befin
det. Kehrte er unerlaubt (ohne aidesis [t Mord)) zurück, 
durfte ihn jedermann straflos töten oder an die Be-
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hörde zur Hinrichtung abführen (apagöge). Die V. 
wurde von den griech. Staaten im 5. und 4. Jh. v. ehr. 
als Sanktion für polit. Delikte in den inneren Auseinan
dersetzungen ausgiebig angewandt. Berühmt ist der 
den Griechen des Mutterlandes von Susa aus zuge
schickte Erlaß Alexanders d. Gr. über die Rückkehr 
aller Verbannten 324 v. e hr. - i auch griechisches Recht 
(Strafrecht). 
Literatur: RUSCHENBUSCH, E.: Unterss. zur Gesch. des athen. 
Strafrechts. Köln 1968. - HEISSERER, A. J. : Alexander the Great 
and the Greeks. Norman (Okla.) 1980. 
Im rörn . Recht wurde V. erst in der Kaiserzeit zu einer 
selbständigen Strafe. Vor dieser Zeit konnten sich 
Rechtsbrecher auch freiwillig durch den Gang ins Exil 
einem Verfahren oder der Verurteilung entziehen. Ab 
dem 1. Jh. v. ehr. wurde den zum Tod Verurteilten die 
Möglichkeit zur Flucht eröffnet. Daher umfaßt der Be
griff) Kapitalstrafe< in dieser Zeit neben der i Todes
strafe auch die Verbannung. Bei strafweiser V. zog der 
Bannbruch die Vollstreckung des Urteils nach sich 
(i Aquae et ignis interdictio). Die Römer unterschieden 
Relegation als eine mildere und Deportation als eine 
strengere Form der V. , je nach der Dauer (zw. einem 
halben Jahr und lebenslänglich), der Höhe der Vermö
genskonfiskation und der Bestimmung des V.sortes 
(freie Wahl oder Zwangszuweisung). Endete die V. 
durch Zeitablauf oder durch Begnadigung, trat der 
Heimkehrer aufgrund des Ius postliminii wieder in 
seine frühere Rechtsstellung ein. - i auch römisches 
Recht (Strafrecht). 
Literatur : Artikel >Relegatio<. In : RE Bd. IA. 1914. Nachdr. 
1972. S. 564. - BRASIELLO, U.: La repressione penale in diritto ro
mano. Neapel 1937. - CRIFO, G . : Ricerche sull >exilium < neI pe
riodo repubblicano. Mailand 1961. - GRASMOCK, E. L.: Exilium. 
Unterss. zur V. in der Antike. Paderbom 1978. - 1 auch Mord, 
1 Todesstrafe. 
Im gerrnan. Recht war V. gleichbed. mit Bann (i Acht). 
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Vertrag, mehrseitiges Rechtsgeschäft zur einver
nehm!., rechtlich verbind!. Regelung von Rechten oder 
Rechtsverhältnissen. 
Weder die bloße Willensübereinstimmung noch eine 
Einigung vor Zeugen (so ältere Meinungen) erzeugte 
bei den Griechen vertrag!. Pflichten zw. den Parteien. 
Nach der Deutung von H. J. Wolff ergaben sich Haf
tungsbeziehungen allein aus Delikt, dem Vorenthalten 
(aposterein = berauben) von Gläubigervermögen. Der 
V. bedurfte einer realen Basis, einer Vermögenshingabe 
des Gläubigers zu einem vom Schuldner akzeptierten 
Zweck (nach Wolff ,Zweckverfügung<). Vereitelte der 
Schuldner den Zweck, so erlitt der Gläubiger eine 
Schädigung (bläbe), was ihn zu einer Klage auf Geld
buße, nicht aber auf Erfüllung berechtigte. I. d. R. wa
ren Sanktionen, die die Haftung des Schuldners modi
fizierten, in einer t Urkunde festgelegt. Als eine dem 
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Vertumnus 

Prozeßrecht entnommene Einrichtung diente dabei die 
t Homologie zur verbindl. Fixierung von Tatsachenbe
hauptungen und Haftungsgestaltungen für einen künf
tigen Rechtsstreit. So konnte jeder erlaubte V.sinhalt 
klagbar gemacht werden. Im Ggs. zum röm. Recht blieb 
das griech. Recht deshalb bei der einseitigen Haftungs
begründung und entwickelte auch kein geschlossenes 
System von gerichtlich durchsetzbaren V.stypen. -
t auch griechisches Recht (Haftungsgeschäfte, Einzelne 
Geschäfte). 
Literatur: WOLFF, H. J.: Die GrundII. des griech . . V.srechts. In : 
ZRG (RA) (1957). S. 26. 
Zum röm. Recht t Contractus, tauch Pactum. 
Dem german . Recht war ein durchgebildetes V.srecht 
noch fremd. Dagegen waren einzelne Formen und Ty
pen von Verträgen bekannt. Sie werden in den german. 
Volks rechten zwar nicht geregelt, aber doch erwähnt. -
Die frühesten V.sformen bilden das >Sich-Vertragen<, 
die Abmachungen zur Beilegung einer Fehde nach er
folgreicher Sühnemiulung. Dementsprechend nimmt 
der Schuld-V. seinen Anfang von der Vereinbarung 
über das vom Schuldner zu leistende t Wergeld, die 
häufig durch weitere Bürgschaftsverträge gesichert 
wird. Frühe Formen von Realverträgen, die mit Über
gabe einer Sache zur Entstehung kommen, sind Leihe 
und Schenkung, aber auch - abweichend vom heutigen 
Verständnis - Kauf und Tausch. 
Literatur 1 germanisches Recht. 
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Verwahrung, mit para(kata)theke (wörtl. = Dane
benhinstellen) wurden in den griech . Rechten allg. die 
unentgeltl. Obhut über Personen, unvertretbare, aber 
auch vertretbare Sachen bezeichnet. V. von Geld 
brachte dem Hinterleger sogar Zinsen, wenn auch ge
ringere als bei einem Darlehen. Wer die V. zu Unrecht 
abstritt, hatte dem Hinterleger wegen Schädigung 
(1 Blabe) den doppelten Wert zu ersetzen. 
Literatur : SIMON, D.: Quasi-Parakatatheke. In: ZRG (RA) 82 
(1965). S. 39. 
Der V.svertrag des röm. Rechts (depositum) beinhaltete 
die unentgeltl. Aufbewahrung einer Sache und kam als 
1 Realvertrag bei Sachübergabe zustande. Der Verwah
rer war bloßer Inhaber und hatte i. d. R. keine Befugnis 
zum Sachgebrauch, der als Gebrauchsdiebstahl galt. 
Er haftete nur bei vorsätzl. Schädigung, bei einer Not
hinterlegung verdoppelte sich die Urteilssumme, eine 
Verurteilung machte infam (l Infamia). Eine Sonder
form der V. war die Sequestration (Streitverwahrung). 



Vormundschaft 

Vormundschaft. im griech. Recht hatten unmün
dige Waisen einen Vormund (epitropos). Hatte ihn der 
Vater nicht im Testament bestimmt, war der nächste 
Verwandte aus der Familie (anchisteus) hierzu berufen. 
Er hatte Verfügungsmacht (kyrieia) über das Mündel
vermögen und die persönl. kyrieia über die Mutter und 
die Schwestern des Mündels. Er haftete im Rahmen der 
V.sklage (dike epitropes) streng in der Höhe des über
nommenen Vermögens. 
Zum ,öm. Recht t Tutela. 
Zum german. Recht t Munt. 
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Werkvertrag, die Tätigkeit freier Unternehmer, die 
durch W. einen bestimmten Erfolg an einer Sache zu er
bringen verpflichtet waren, ist aus dem griech. Rechts
leben nur ausschnittweise überliefert. Der W. bildet 
einen Unterfall der misthösis (t griechisches Recht [Ein
zelne Geschäfte)). Bereits Platon (>Nomoi< 11 , 920f.) 
regelt die Pflichten von Besteller und Unternehmer. 
Aus dem griech. Mutterland sind zahlr. Inschriften des 
W.s über öffent!. und sakrale Bauten überliefert. Die 
Papyri Ägyptens bieten Beispiele für private Bauten, das 
Anlegen von landwirtschaft!. Kulturen, Transport und 
Ausbildung (auch freier Personen). Der W. kam, wie 
auch sonst die Verträge, im griech. Recht nicht durch 
bloße Willenseinigung der Parteien zustande, sondern 
durch ein reales Element, meistens die Vorauszahlung 
des Bestellers. Mit Durchführung der Arbeiten wurden 
Schritt für Schritt weitere Zahlungen fällig . Die aus 

dem W. entspringenden Rechte und Pflichten wurden 
häufig in einer Vertragsurkunde (syntheke, syngraphe) 
zusammengestellt. Der Unternehmer hatte Bürgen zu 
stellen. 
Literatur: THOR, G .: Bemerkungen zum altgriech. W. In : Studi 
in onore di Arnaldo Biscardi. Hg. v. F. PASTORI. Bd. 5. Mailand 
1984. S.47 1. 
Zum röm. Recht t locatio conductio. 
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WQlff. Hans Julius, * Berlin 27. Aug. 1902, t Frei
burg im Breisgau 23. Aug. 1983, dt. Rechtshistoriker. -
Gehört zu den bedeutendsten Forschern des röm. und 
v. a. des griech. Rechts: 1935 Emigration nach Panama, 
ab 1939 in den USA, wo er die Grundlagen für seine 
Schriften über griech. Ehe- und Vertragsrecht legte ; ab 
1952 Prof. in Mainz, seit 1955 in Freiburg im Breisgau. 
Zur hellenist. Urkunde schrieb er ' Das Recht der 
griech. Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und 
des Prinzipats< (Bd.2, 1978, m. n. e.). 
Literatur: Symposion 1977. Vortrr. zur griech. u. hellenist. 
Rechtsgesch. (Chantilly, ... 1977). Hg. v. J . MODRZEJEWSKI u . a. 
Köln u. a. 1982. - THÜR, G.: H.J. W. zum Gedenken. In: ZRG 
(RA) 101 (1984). S. 477. 
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Zeugen. nach heutigem Verständnis Personen, die 
über tatsächl., i. d. R. rechtserhebl. Vorgänge aufgrund 
eigener Wahrnehmung wertungsfrei Auskunft geben 
können. 
Z. (martyres) gab es im griech. Recht als Formal-Z. und 
als Wahrnehmungs-Z.; zu den ersten sind im klass. 
Athen die Ladungs-Z. (kleteres) zu zählen, die beim 
Ausbleiben des Beklagten dessen ordnungsgemäße pri
vate Ladung bestätigten. Wahrnehmungs-Z. bestätigten 
das Wissen von einer bestimmten Tatsache, wobei sie 
im Mordprozeß, ähnlich wie die archaischen Eideshel
fer, auch die Schuld oder Unschuld des Angeklagten zu 
beschwören hatten. Sonst hatten Z. keine Eidespflicht, 
konnten sich aber von der Pflicht, vor Gericht zu er· 
scheinen, freischwören. Vor Gericht bestätigten Z. stets 
eine von einer Prozeßpartei formulierte Aussage, nie 



sagten sie in freier Rede aus; auch ein Verhör war nicht 
möglich. Dem Beweisgegner hafteten die Z. mit einer 
Klage wegen falschen Zeugnisses (Pseudomartyrie) auf 
eine Geldbuße. Zeugnisfähig waren nur volljährige 
freie, unbescholtene Männer. Sklaven waren nicht als 
Z. zugelassen, doch konnten sie in einem außergerichtl. 
privaten Verfahren durch Folter gezwungen werden, 
Behauptungen von Prozeßparteien entweder zu bestäti
gen oder zu verneinen. 
Literatur: THOR, G .: Beweisführung vor den Schwurgerichts
höfen Athens. Wien 1977. 
Im rörn . Recht sind Z. (testes) entweder Zufalls-Z. oder 
bestellte Z. (testes rogati) .. Erstere begegnen eher im 
Strafprozeß als Wahrnehmungs-Z. oder als Leu
munds-Z. (Iaudatores oder indices, ähnlich den ger
man. Eideshelfern). Im Strafprozeß leisten die Z. einen 
Vorauseid, die Wahrheit zu sagen. Die Z. mußten geeig
net (idonei) sein, d. h. geschäftsfähig und nicht befan
gen. Im Privatrecht war für die Gültigkeit verschiede
ner Rechtsgeschäfte die Zuziehung von Z. erforderlich 
(z. B. bei der i Mancipatio). Schon das Zwölftafelgesetz 
zwingt diese Geschäfts-Z. zur Zeugnis leistung, die Wei
gerung führt zum Verlust der Fähigkeit zur Mitwirkung 
an förml. Rechtsgeschäften (einschl. der Testaments
errichtung) und damit zur gesellschaftl. Ächtung. Fal
sches Zeugnis gilt im Straf- und Zivilprozeß als Kapi
talverbrechen (testimonium falsum). 
Literatur: MOMMSEN, TH.: Röm. Strafrecht. Lpz. 1899. Nachdr. 
Aalen ' 1990. S. 400 u. 430. - Artikel >testimonium(. In : RE Bd. V 
A, 1. 1934. Nachdr. 1960. S. 1021. - KASER, M.: Das röm. Zivil
prozeßrecht. Mchn. 1966. S.281. - VINCENTI, U.: >Duo genera 
sunt testium<. Padua 1989. 
Das gerrnan . Recht kennt die Hinzuziehung von Z. nur 
bei bestimmten Rechtshandlungen wie Grenzfestset
zungen, Ladungen, Mahnungen u. a. Dabei wurden die 
Z. zur Stärkung des Erinnerungsvermögens gelegent
lich auch an den Ohren gezupft (testes per au res tracti). 
Sie waren zugleich Garanten der betreffenden Rechts
pflicht. - Im Prozeß der germanischen Zeit war die Ver
wendung von Z. nur eingeschränkt möglich. Zufalls-Z. 
waren unbekannt. Die Verwendung gezogener Z. kam 

weniger bei der Beweisführung als bei formalen Pro
zeßhandlungen in Betracht, z. B. beim Erheben des pro
zeßeinleitenden Gerüfts (formalisierter Hilferuf zur 
Abwehr oder Verfolgung von Verbrechern). Die in der 
Forschung so genannten Eideshelfer (i Eid) waren 
keine Z. im Sinn der modernen Terminologie, weil sie 
nicht aus eigener Wahrnehmung aussagten. 
Literatur : MITIEIS, H.: Dt. Rechtsgesch. Neu bearb. v. H. LIEBE
RICH. Mchn. " 1992. 
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Zinsen. Entgelt für die Nutzung fremden Kapitals. 
In Athen waren Z. (takoi, wörtlich = Kinder) schon seit 
Solon bekannt. Sie wurden nach dem Kapital (ke
phälaion, wörtlich = Kopf, Haupt) berechnet und be
trugen im 5.14. Jh. v. ehr. für gesicherte Darlehen in 
Geld normalerweise monatlich 1 Drachme pro Mine 
(l %), was jährlich mit 12 % berechnet wurde. Doch sind 
auch Risiko- und Wuchergeschäfte mit wesentlich hö
heren Z. überliefert, für das Seedarlehen (i Seerecht) 
wurden bis zu 33 % verlangt. Zinses-Z. waren bekannt, 
wurden jedoch von den wichtigsten Kreditgebern, den 
Banken und Tempeln, nicht verlangt. 
Literatur: BOGAERT, R.: Banques et banquiers dans les cites 
grecques. Leiden 1968. 
Die Zinsverpflichtung konnte in Rom durch Rechtsge
schäft begründet werden: Beim zinslosen Darlehen er
folgte dazu ein gesondertes Zinsversprechen in Stipula
tionsform, bei Verträgen, die auf der i Bona fides be
ruhten, genügte zur Verbindlichkeit eine formlose Zins
abrede. In manchen Fällen gebührten Z. (fenus, usurae) 
für eine Kapitalschuld kraft Rechtssatz (z. B. für den 
Kaufpreis ab Übergabe; Verzugs-Z., soweit die Klag
formel der Klage deren Berücksichtigung zuließ). Be
reits früh kannten die Römer Zinsbeschränkungen: 
Das Zwölftafelgesetz bedrohte die Überschreitung des 
Höchstsatzes (fenus unciarum, '/12 des Kapitals [ob als 
Monats- oder Jahreszins, ist umstritten]) mit einer 

Buße. Seit der jüngeren Republik galt der Höchstsatz 
der centesimae usurae (1 % monatlich). Z. in unbe
schränkter Höhe durfte man nur beim See darlehen 
(i Seerecht) vereinbaren. Zinses-Z. und rückständige Z., 
soweit sie das Kapital überstiegen, durften nicht gefor
dert werden. Nach zahlr. Sonders ätzen im nachklass. 
Recht setzte Justinian 1., beeinflußt von der christI. 
Lehre, den Höchstsatz mit 6 % fest (für die oberen 
Stände 4 %, Kaufleute und Bankiers 8 %, Seedarlehen 
12 %). 
Literatur: BILLETER, G .: Gesch. des Zinsfußes im griech.-röm. 
Altertum bis auf lustinian. Lpz. 1898. Nachdr. Wsb. 1970. -
BARLOW, C. T.: Bankers, moneylenders, and interest rates in the 
Roman Republic. Ann Arbor (Mich.) 1978. - WILLE, !C: Die 
Versur. Eine rechtshistor. Abh. über die Zinskapitalisierung im 
alten Rom. Bin. 1984. 
Das Wirtschaftsleben der german. Zeit war auf Tausch 
und Pfandsatzung eingestellt. Mangels umlauffähiger 
Werte kannte das german. Recht urspr. keine Zinsen. 
Am frühesten erscheinen Z. als Bodenzins für die aus 
dem röm. Recht durch die Kirche entwickelte Boden
leihe (precaria). Freilich war auch dieser Bodenzins 
vorwiegend in Naturalien zu erbringen. Z. für Miet
objekte oder Darlehen gehören erst dem Mittelalter an. 
Literatur : MITTElS, H. : Dt. Privatrecht. Neu bearb. v. H. LIEBE
RICH. Mchn. '1981. S. 105. 
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